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§ 1 Einleitung 

Wer vor Gericht einer Straftat beschuldigt wird, muß sich verteidigen 
können. Das bedeutet heute in vielen Rechtsordnungen, daß der Beschul-
digte sich sowohl selbst als auch mit Hilfe eines Verteidigers verteidigen 
kann. Damit steht der Beistand durch einen Verteidiger, die sogenannte 
formelle Verteidigung', neben der materiellen Defension, welche die Selbst-
verteidigung des Beschuldigten, aber auch alle Handlungen von Gericht und 
Staatsanwaltschaft urnfaßt, die sich zugunsten des Beschuldigten auswirken 
können. 2 Die Garantie formeller Verteidigung, wie sie heute in der Bundes-
republik Deutschland und verwandten Rechtsordnungen als selbstverständ-
lich erscheint, geht auf einen von den Ideen der Aufklärung geprägten 
Strafprozeß zurück, für den die Anerkennung der Menschenrechte auch im 
Strafverfahren ein wichtiges Anliegen war.3 Zwar finden sich Vorläufer des 
Strafverteidigers bereits im germanischen Parteiprozeß. Selbst das Inquisi-
tionsverfahren kannte .Beistände" und .Defensoren".4 Auch enthielten die 
spätmittelalterlichen Ständeverträge bereits gewisse prozessuale Absiehe-
rungen, die u. a. den Schutz vor willkürlichen Verhaftungen betrafen. 5 Doch 
war es erst der den Ideen der amerikanischen6 und der französischen Men-
schenrechtserklärung7 verpflichtete Strafprozeß, der in Deutschland unter 
dem Begriff des .reformierten Strafprozesses"8 Einzug hielt, der den Beschul-
digten aus seiner Rolle als Untersuchungsobjekt, dem gewisse Vorteile nur 
im Rahmen gerichtlicher Fürsorge zustanden, in die Stellung eines mit 

1 Vgl. hierzu auch Schroeder, NJW 1987, 301 ff. 
2 Ausführlich zur Selbstverteidigung des Beschuldigten als Ausdruck des recht-

lichen Gehörs und der Menschenwürde s. Eser, Rechtsstellung, S. 206 f. 
3 Zur Bedeutung der amerikanischen und französischen Menschenrechtserklä-

rungen in diesem Zusammenhang vgl. Oestreich, S. 57 ff.; es muß allerdings berück-
sichtigt werden, daß die .due process" -Klausel bereits auf die englische petition of 
rights zurückgeht: Oestreich, S. 42. 

4 Armbruster, S. 53 ff. 
5 Beispiele bei Oestreich, S. 25 ff. 
6 Oestreich, S. 62 bzgl. Prozeßgarantien. 
7 Die .Declarations des droits de l'homme et du citoyen" enthielten allerdings im 

Vergleich zu den amerikanischen Verfassungen nur wenige prozessuale Garantien 
- vgl. Oestreich, S. 70. 

8 Ausf. Hein buch, S. 82 ff., insbes. 123 f.; Armbruster, S. 103 ff. 
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2 § 1 Einleitung 

Rechten ausgestatteten selbständigen Verfahrensbeteiligten erhob und 
damit der formellen Strafverteidigung ihr spezifisches Gepräge gab.9 

Wie sehr dabei das Recht auf Verteidigerbeistand für Freiheits- und 
Menschenrechtsschutz steht, wird schon an seiner wechselvollen Ge-
schichte deutlich, die durch Versuche aller obrigkeitlichen Systeme gekenn-
zeichnet ist, Rechte und Unabhängigkeit des Verteidigers zu beschneiden.10 

Doch spiegelt sich gerade diese Bedeutung auch darin, daß heute der Bei-
stand durch einen Verteidiger als Menschenrecht in vielen internationalen 
Menschenrechtspakten garantiert ist: Neben dem internationalen Pakt über 
bürgerliche und politische Rechte der UN vom 19.12.1966 (in der Bundes-
republik Deutschland in Kraft getreten am 23.3.197611) und der Amerika-
nischen Menschenrechtskonvention, 12 enthält auch Art. 6 Abs. 3c der Euro-
päischen Menschenrechtskonvention vom 4.11.1950, die von der Bundes-
republik Deutschland am 15.12.1952 ratifiziert wurde, 13 den Anspruch des 
Beschuldigten auf Verteidiger beistand. Darüber hinaus hat das Bundesver-
fassungsgericht, wenn auch die Garantie des Verteidigerbeistandes keine 
Berücksichtigung unter den Grundrechten und grundrechtsähnlichen Rech-
ten des Bonner Grundgesetzes gefunden hat, u diese dem Rechtsstaats-
prinzip entnommen und damit verfassungsrechtlich abgesichert. 

Hat nun diese Absicherung des Anspruchs auf Verteidigerbeistand als 
Menschenrecht und grundgesetzliche Garantie den Schutz des Beschul-
digten verstärkt? Ein erster Einblick in die Materie dämpft allerdings die 
Euphorie, dieangesichtsder grund-und menschenrechtliehen Absicherung 
dieses Beschuldigtenrechts aufkommen mag. Der internationale Pakt über 
bürgerliche und politische Rechte ist ohne große praktische Bedeutung und 
der EMRK, die immerhin eine Individualbeschwerde des Betroffenen an ihre 
Organe (Europäische Kommission für Menschenrechte, Ministerrat und Eu-
ropäischer Gerichtshof für Menschenrechte) kennt, soll in der Bundesrepu-
blik Deutschland nur der Rang eines einfachen Gesetzes zukommen, das 
zudem von den bundesdeutschen Gerichten nur zögernd zunehmend ange-

9 Heinbuch, S. 123 ff. 
10 Vgl. etwa Armbruster, S.138f. 
11 Art. 14 Abs. 3d; vgl. zu dessen Entwicklung Bartsch, NJW 1977, 474; 1978, 449; 

1979, 449; 1981,488; 1982,478; 1983,473. 
12 Art. 8 Abs. 2d der Amerikanischen Menschenrechtskonvention vom 18. 7. 1978; 

in deutscher Übersetzung abgedruckt in EuGRZ 1980, 435 ff. V gl. dazu ausf. Frowein, 
EuGRZ 1980, 442ff. 

13 Zu ihrer Geschichte Partsch, Die Grundrechte, S. 245 ff. 
14 Unter Menschenrechten werden meist die in internationalen Pakten garantier-

ten Rechte, unter Grundrechten die im Grundgesetz verbürgten Rechte verstanden: 
Guradze, Loewenstein-Festschrift, S. 151; bzgl. der EMRK etwas anders: Partsch, Die 
Grundrechte, S. 244. 
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wendet wird.15 Dem vom Bundesverfassungsgericht dem Rechtsstaatsprin-
zip entnommenen Anspruch auf Verteidigerbeistand fehlt es mangels expli-
ziter Aufnahme ins Grundgesetz an einem hinreichend bestimmten 
Schutzbereich, so daß er in Gefahr gerät, hinter den Erfordernissen einer 
.funktionstüchtigen Rechtspflege" zurückzustehen. Nun sollte dies anderer-
seits nicht zu vorzeitiger Resignation verleiten. Nur läßt sich angesichts 
dieser Ambivalenz die Frage, ob der Schutz des Beschuldigten durch eine 
grundgesetzliche und konventionsrechtliche Absicherung gestärkt wurde, 
nicht ungeprüft bejahen. Diese Prüfung soll deshalb Gegenstand der vorlie-
genden Arbeit sein. Dabei geht es nicht nur darum, festzustellen, ob eine 
solche Stärkung der Position des Beschuldigten in der bisherigen Praxis zu 
Grundgesetz und EMRK tatsächlich eingetreten ist. Vielmehr soll auch 
untersucht werden, welche nicht entdeckten oder nicht anerkannten Mög-
lichkeiten bestehen, durch Grundgesetz und EMRK die Rechtsstellung des 
Beschuldigten zu verbessern. 

Damit stellt sich allerdings die Vorfrage, woran sich eine Stärkung des 
Beschuldigtenschutzes messen lassen könnte. Dem Beschuldigten sind im 
bundesdeutschen Strafprozeßrecht ein Anspruch auf Verteidigerbeistand 
und bestimmte Verteidigerrechte garantiert. Er kann sich vor dem urteilen-
den Gericht und u. U. bereits gegenüber den Ermittlungsorganen auf sie 
berufen und ihre Verletzung im Rechtsmittelverfahren rügen. Eine Stärkung 
des Beschuldigtenschutzes durch die genannten Rechte könnte nun mate-
riell aus einem gegenüber der geltenden Gesetzeslage erweiterten Schutz-
bereich, aber auch auf einer formellen Ebene aus Gewinn von erweitertem 
Rechtsschutz und Bestandsgarantie für bestehende Rechte folgen. Entspre-
chend läßt sich eine Verstärkung der Garantien für den Beschuldigten dar an 
messen, 
-ob Grundgesetz und/oder EMRK überweiterreichende Garantien verfü-

gen als die bestehende bundesdeutsche Rechtslage, 
- ob die Absicherung durch Grundgesetz und EMRK bei der Entscheidung 

der ordentlichen Gerichte und der Ermittlungsorgane neben der Strafpro-
zeßordnung zu berücksichtigen ist, 

-ob dem Beschuldigten bei Verletzung des Rechtes auf Verteidigerbei-
stand weitere Rechtsschutzinstanzen durch diese Kodifikationen eröffnet 
sind und 

- ob diese Garantien auch den Gesetzgeber binden, es diesem also unter-
sagen, bei der Gestaltung des Strafverfahrensrechtes das Recht auf Ver-
teidigerbeistand abzuschaffen oder übermäßig zu beschneiden. 

Diese Fragestellungen bestimmen auch den Gang der Untersuchung. Um 
die Reichweite der grund- und menschenrechtliehen Garantien zu bestim-

15 Vgl. Hilf, Rechtsstaat, S. 21 ff.; Kühl, ZStW 100 (1988), 427. 
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